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Eine Tankfüllung für Ihre Mitarbeiter
So können Sie Ihren Mitarbeitern Benzin steuer- und sozialversicherungsfrei schenken - 
und zwar bis zu einem Wert von 528 € pro Jahr

An einer Gehaltserhöhung verdient heutzutage in vielen Fällen überwiegend der Staat.  
Dem Mitarbeiter bleibt netto wenig übrig, der Arbeitgeber hat hohe Lohnnebenkosten.

Eine gute Alternative: Tankgutscheine.  Die Benzinpreise lassen das Auto Fahren heute ja leider
zum teuren Spaß werden.

Was ist zu beachten:

 Ð der Warenwert der ausgegebenen Gutscheine bleibt unter der Freigrenze von 44 € monatlich 
pro Arbeitnehmer

 Ð und die Gutscheine lauten nicht auf einen Höchstbetrag in EURO, sondern bezeichnen  
ausschließlich die Sache konkret. 

Für Tankgutscheine bedeutet dies, dass nur Angaben zur Ware gemacht werden dürfen, 
also z. B.  „Gutschein über 30 Liter Super-Benzin“. 

Alle Gutscheine, die einen Geldbetrag („44 €“) aufweisen, werden steuerlich wie Bargeld betrachtet und 
sind daher in vollem Umfang steuer- und sozialversicherungspflichtig!

Achtung Fallstrick vermeiden:

Die Überprüfung, ob der Wert von € 44 überschritten wird, 
ist am Tag der Ausgabe des Gutscheins durch den Arbeitge-
ber mit dem an dem Tag gültigen Benzinpreis an der Tank-
stelle vorzunehmen. Dieser Preis ist zu den Lohnakten zu 
nehmen.  Wann der Arbeitnehmer dann wirklich tankt, ist 
völlig unerheblich. 

Und wie geht das praktisch? 

Sie wählen eine Tankstelle in der Nähe aus, geben alle Gut-
scheine am selben Tag an Ihre Mitarbeiter aus und drucken 
sich aus dem Internet die an dem Tage gültigen Benzinpreise 
der gewählten Tankstelle aus - Alternativ: schriftliche Bestä-
tigung der Tankstelle. Ohne diesen Nachweis wird die Abga-
benfreiheit nicht gewährt!

Eine weitere, etwas weniger aufwendige Alternative ist, die 
Tankgutscheine hinsichtlich der Menge so auszustellen, dass 
selbst bei einem ständig wechselnden Benzinpreis keine 
Gefahr besteht, die 44 € Grenze zu überschreiten. Bei einer 
Mengenbegrenzung von 30 Liter sind Sie momentan auf der 
sicheren Seite (Stand April 2009).


